Studium und Asylstatus – Widerspruch oder Chance zur Integration?

Von Mag. Daniel Fleissner

I) Einleitung


Immer wieder kommt es im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als parlamentarischer Mitarbeiter
 zu Anfragen von Asylwerbern,
 ob sie trotz ihres Status überhaupt ein ord Studium an einer österreichischen Universität besuchen können. In einem Atemzug stellen vor allem Hilfswerke und karitative Vereinigungen die Frage, ob auch Personen, die sich in einem schwebenden Asylverfahren befinden, welches mitunter schon Jahre dauert, zu einem Besuch eines ord Studiums berechtigt sind. Beide Fragen können oftmals sowohl von juristischen Laien, wie auch von fachkundigen Experten nicht sofort beantwortet werden. Im folgenden Aufsatz soll diese juristische Problematik geklärt werden. Ferner soll ein erster Überblick über die Materie des UG in Kombination mit dem AsylG 2005 geboten werden.

II) Zulassung zu ordentlichen Studien


a) Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen


Die gesetzliche Grundlage hinsichtlich der Zulassung zu einem ordentlichen Studium normiert § 63 Abs 1 bis Abs 11 UG.
 Abs 1 legt in insgesamt vier Ziffern die Voraussetzungen für eine Zulassung zu ordentlichen Studien fest, wobei diese Bestimmung neben der allgemeinen und besonderen Universitätsreife (Z1 und 2) zusätzlich die Kenntnis der deutschen Sprache (Z 3) verlangt. Die künstlerische Eignung, die in Z 4 verlangt wird, kommt nur bei jenen Universitäten zur Anwendung, die in § 6 Z 16 bis 21 taxativ aufgezählt werden.
 Für das Lehramtstudium im Unterrichtsfach Bewegung und Sport sowie für das Studium der Sportwissenschaften werden zusätzlich körperlich-motorische Fähigkeiten verlangt, um diese Studienrichtungen absolvieren zu können. Diese Voraussetzungen gelten selbstverständlich auch für Asylwerber sowie für Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen wurden. Es ist daher notwendig, diese Ziffern, insbesondere Z1 bis 3 separat zu beleuchten, da sie als wesentliche Grundlage für ein Studium an einer österreichischen Universität gesehen werden können.


Generell gilt - sowohl für In- und Ausländer - eine unbefristete Zulassung zu einem ord Universitätsstudium, jedoch hat der Gesetzgeber im neuen UG 2002 bestimmte Personengruppen erfasst, die einer Beschränkung unterliegen können. Einer solchen Zugangsbeschränkung können ausländische Staatsangehörige und Staatenlose unterliegen, wenn in diesem Studium keine „vertretbaren Studienbedingungen“ bestehen. Sollte eine Studienrichtung überlaufen sein
, kann der Senat nach Abs 4 durch eine VO bestimmte Studienbeschränkungen für ausländische Staatsangehörige und Staatenlose iSd Abs 3 Z3 festlegen, wobei die VO im Mitteilungsblatt kundzumachen ist.
 Als Kriterium für eine derartige Beschränkung nennt der Gesetzgeber etwa die Reihung nach Leistungsgraden.


b) Allgemeine Universitätsreife


Erste wesentliche Voraussetzung für ein Studium in Österreich ist die allgemeine Universitätsreife, die in § 64 geregelt wird. Die Begriffsbestimmung ist in § 51 Abs 2 Z 16 erfasst worden, wobei der Gesetzgeber darunter „jenen Ausbildungsstand, der einer Person die Fähigkeit und das Recht vermittelt, bei Erfüllung allfälliger ergänzender studienspezifischer Erfordernisse zu einem ord Studium an einer Universität zugelassen zu werden“ versteht.
 Für Asylwerber gilt in diesem Zusammenhang genau das Gleiche wie für österreichische Staatsbürger - sie haben den notwendigen Ausbildungsstand nachzuweisen. Dieser Aspekt wird in § 64 Abs 1 Z3 geregelt, wobei sie den Nachweis der allgemeine Universitätsreife mithilfe eines ausländischen Zeugnisses erbringen können, wenn dieses Dokument einem österreichischen Zeugnis iSd Z1 und 2 gleichwertig ist. Diese Gleichwertigkeit lässt sich aus insgesamt drei Merkmalen ableiten, die in folgender Reihenfolge geprüft werden müssen:


*) Völkerrechtliche Vereinbarung: Eine Zulassung von Personen mit ausländischen Reifeprüfungszeugnissen ist nur möglich, wenn ein einschlägiges internationales Abkommen mit dem ausländischen Staat vorhanden ist.
 Als wesentlicher Grundsatz gilt, dass ein Zeugnis aus einem Vertragsstaat nur danen unter ein solches Abkommen fällt, wenn es insgesamt den Zugang zu allen Universitäten des Ausstellungsstaats ermöglicht und dem inländischen Zeugnis gleichwertig gegenübersteht.
 Somit ist ein völkerrechtlicher Vertrag oder ein Abkommen über die Gleichwertigkeit notwendig.


*) Nostrifikation: Mit der Nostrifikation wird nicht auf die Regelungen der Nostrifizierung verwiesen, sondern auf die Nostrifikation ausländischer Zeugnisse als Reifeprüfungszeugnisse.


*) Entscheidung des Rektorats im Einzelfall: Ist weder eine völkerrechtliche Vereinbarung, noch eine Nostrifikation möglich, dann kann die Gleichwertigkeit des ausländischen Zeugnisses durch eine Einzelfallsentscheidung des Rektorats vorgenommen werden. Das Rektorat hat mit einem Bescheid die Gleichwertigkeit festzustellen.
 Sollte das Rektorat zur Auffassung gelangen, dass die Gleichwertigkeit nicht vorhanden ist, dann sind in jenen Fächern, in denen eine Gleichwertigkeit nicht vorliegt, gemäß Abs 2 Ergänzungsprüfungen vorzusehen. Zur Gleichwertigkeit liefern die Materialien interessante Aspekte, die bei der praktischen Anwendung zu berücksichtigen sind. So ist die Gleichwertigkeit „nicht in Bezug auf das angestrebte Studium zu erreichen, sondern mit einem entsprechenden inländischen Reifezeugnis herzustellen.“


Neben der Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse kann die allgemeine Universitätsreife auch dadurch nachgewiesen werden, wenn der Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung erbracht wird (§ 61 Abs 1 Z 4). Die Begriffsbestimmung der anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung können wir aus § 51 Abs 2 Z1 entnehmen. Diese Bildungseinrichtung muss generell zwei Elemente aufweisen:


*) Es muss sich um eine anerkannte Bildungseinrichtung handeln


*) Es müssen an ihr bestimmte - qualifizierte - Studien durchgeführt werden (§ 51 Abs 1 Z1)


Dabei kommt es nicht auf die faktische, sondern auf die rechtliche Anerkennung an, wobei für die Zulassung nicht nur die Qualifikationen iSd § 64 notwendig sind, sondern auch die Dauer in der Länge von 6 Semestern (= 3 Jahre). In Österreich werden de lege folgende Bildungseinrichtungen als postsekundär klassifiziert, nämlich die Universitäten, die FH sowie die Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen und die Religions-, Berufs-, und sonstigen Pädagogischen Hochschulen.
 Sollten daher diese drei Voraussetzungen vorliegen, dann haben sowohl Ausländer, wie auch Asylwerber die allgemeine Universitätsreife erfüllt. 


c) Besondere Universitätsreife


Die besondere Universitätsreife kann aus § 65 entnommen werden, wobei die dazugehörige Legaldefinition in § 51 Abs 2 Z 17
 zu finden ist. Sie wird als ergänzende Erfüllung zu studienspezifischen Aspekten gesehen, die für die Zulassung zu einem ordentlichen Studium notwendig erscheint. Der Antragsteller hat nachzuweisen, dass er die Zulassungsvoraussetzungen zu einem bestimmten Studium erfüllt, wobei dieser Nachweis durch Vorlage ausländischer Urkunden erfolgt. Hierbei muss bewiesen werden, dass durch diese ausländischen Urkunden die gemeinsamen Voraussetzungen für ein österreichisches Studium vorhanden sind.
 Somit richten sich die Zulassungsvoraussetzungen nur nach dem jeweiligen Ausstellungsstaat der Urkunde.


Aufgrund eines Urteils des EuGH
 ist diese Regelung für bestimmte Personengruppen nicht anzuwenden. Darunter fallen iSd § 124b Unionsbürger sowie EWR-Angehörige, die einen Sekundarabschluss in einem Mitgliedstaat erworben haben.


d) Nachweis der deutschen Sprache


Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen gem Abs 10 die Kenntnis der deutschen Sprache nachweisen, soweit dies für den erfolgreichen Studienfortgang erforderlich ist.
 Dieser Nachweis kann entweder im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit den zuständigen Mitgliedern des Rektorats sowie mit den von ihnen betrauten Personen nachgewiesen werden.
 Wird dieser erforderliche Nachweis nicht erbracht, dann haben ausländische Studenten das Recht, eine Ergänzungsprüfung abzulegen. Diese Ergänzungsprüfungen sind zwar vom Rektorat vorzuschreiben, jedoch muss das monokratische Organ, welches für studienrechtliche Angelegenheiten zuständig ist, festlegen, 

wie die Prüfung absolviert werden soll (z.B. Einzelprüfung, kommissionelle Prüfung)


e) Exkurs: PersonengruppenVO


Für bestimmte privilegierte Personengruppen kommt im Rahmen der Zulassung zu einem ord Studium eine spezielle VO zur Anwendung, nämlich die VO des BM für Wissenschaft und Verkehr über die Festlegung von Personengruppen bei der Zulassung zu ordentlichen Studien (= PersonengruppenVO).
 Für Asylwerber ist § 1 Z7 PersonengruppenVO entscheidend, wobei jene Bestimmung wie folgt lautet:


§ 1. Gemäß § 31 Abs 1 Z4 UniStG gilt für folgende Personengruppen die allgemeine 
Zulassungsfrist gem § 31 Abs 1 UniStG:

7. Personen, die auf Grund der §§ 7, 9, 15 und 19 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl (Aslygesetz 1997 – AsylG), BGBl. I. Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung, Aufenthaltsberechtigung im Bundesgebiet haben.


Anhand dieser Bestimmung kann man zwei wesentliche Problemkreise erkennen:


*) Das UniStG wurde mit dem UG 2002 fast zur Gänze aufgehoben. So auch § 31 
Abs 1 Z4 UniStG, weshalb sich die Frage stellt, ob diese VO überhaupt noch 
anwendbar ist.


*) Das AsylG 1997 wurde durch das AsylG 2005 außer Kraft gesetzt. Auch hier stellt 
sich die Frage, ob aufgrund der globalen Aufhebung § 1 Z7 überhaupt zur 
Anwendung gelangen kann.


Bezüglich des ersten Punkts könnte man auf den ersten Blick meinen, dass die sog „Herzog-Mantel-Theorie“ zur Anwendung gelangt.
 So stützt sich der VwGH mit einem Erk
 auf diese Theorie, die das Problem der Aufhebung der gesetzlichen Grundlage und die Auswirkung auf eine VO regelt. Mit dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage als Basis kann auch die VO nicht mehr angewendet werden, weshalb man auf den ersten Blick vermuten könnte, dass durch den Wegfall des § 31 Abs 1 Z4 UniStG auch die Anwendung der PersonengruppenVO obsolet wird. Diese Ansicht ist jedoch abzulehnen, da § 63 Abs 3 Z4 als Nachfolgeregelung zum UniStG gesehen werden kann und daher eine gesetzl Grundlage vorhanden ist. Daher ist die PersonengruppenVO anzuwenden.


Dies gilt auch für das AsylG 1997, welches durch das AsylG 2005 außer Kraft gesetzt wurde. Da das AsylG 2005 als „Nachfolger“ des AsylG 1997 gesehen werden kann und die §§ 7, 9, 15 und 19 AsylG 1997 vom AsylG 2005 übernommen wurden, gibt es in diesem Zusammenhang auch keinen Zweifel über die Rechtskonformität. Trotzdem ist durch diese juristische Feststellung noch immer nicht geklärt, warum Asylwerber einem ord Studium nachgehen können. 


Hierbei muss in die Tiefe gegangen werden, wobei die Antwort im § 13 AsylG 2005 zu finden ist. Dieser Tatbestand regelt das Aufenthaltsrecht für Asylwerber und beinhaltet auch mittelbar die rechtliche Grundlage für Zulassung zu einem ord Studium.


§ 13. Aufenthaltsrecht. Ein Asylwerber, dessen Asylverfahren zugelassen ist, ist bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, bis zur Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens oder bis zum Entzug des Aufenthaltsrechts (§ 62 Abs 1 FPG) zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt. Ein auf Grund anderer Bundesgesetze bestehendes Aufenthaltsrecht bleibt unberührt. Wird Asylwerbern gemäß § 62 FPG ihr Aufenthaltsrecht entzogen, kommt ihnen faktischer Abschiebeschutz (§ 12) zu.


Entscheidend ist die Frage, ob das Asylverfahren für einen Asylwerber zugelassen wurde. Sollte dies der Fall sein, dann ist ein Aufenthalt im Bundesgebiet bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, der Einstellung, Gegenstandslosigkeit oder bis zum Entzug des Aufenthaltsrechts iSd § 62 Abs 1 FPG gerechtfertigt. Gem § 1 Z7 PersonengruppenVO gilt die allgemeine Zulassungsfrist für jene Personen, die iSd AsylG idgF eine Aufenthaltsberechtigung besitzen. Bis zur endgültigen Entscheidung ist der Aufenthalt eines Asylwerbers im Bundesgebiet gerechtfertigt und deshalb sind Asylwerber im Rahmen eines schwebenden Verfahrens zu einem ord Studium zuzulassen, wenn die allgemeinen und besonderen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt wurden.
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� 	Siehe unten.


� 	Dieser Aspekt kann aus Abs 4 entnommen werden. Entscheidend ist dabei ein unausgewogenes Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden, wobei das Gesetz keinen fixen Aufteilungsschlüssel beinhaltet, siehe dazu Werner Hauser/Mario Kostal/Manfred Novak [Hg], Hochschulrecht (3 Aufl) (Wien 2007), S. 43f.
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� 	Vgl Harald Stolzlechner, Die Stellung der Ausländer in der Universitätsorganisation (Wien 1984), in: Rudolf Strasser [Hrsg], Universitätsrecht zwischen Bewährung und Reform (Wien 1984), S. 67.
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� 	Perthold-Stoitzner, Kommentar (wie Anm. 7), § 64 II.3, S. 221.


� 	Vgl Gerald Bast, [Hrsg.], Universitätsgesetz´ 02 samt RechnungsabschlussV der Universitäten [Manzsche Sonderausgabe Nr 45b] (Wien 2003), S. 140.
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� 	Diese Theorie wurde nach dem Werk von Johann Christoph Friedrich von Schiller „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ entwickelt. So sagt Verrina mit fürchterlichem Hohn zu Genua, bevor er diesen von den Klippen ins Meer stürzt: „Nun, wenn der Purpur fällt, muss auch der Herzog nach!“


� 	Erk VwGH v 31. 5. 1999, 98/10/0373


� 	Zit n Heinz Schäffer, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze [Stand: 2007] (Wien/München 2007), AsylG 421 § 13, S. 13.





